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Anlage 2: Eignungsverfahren 
 
Eignungsverfahren für den Masterstudiengang Management am Campus Heilbronn an der 
Technischen Universität München 
 
 
1. Zweck des Verfahrens 

1Die Qualifikation für den Masterstudiengang Management am Campus Heilbronn an der 
Technischen Universität München setzt neben den Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
den Nachweis der Eignung gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 4 nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
voraus. 2Die besonderen Qualifikationen und Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber 
sollen dem Berufsfeld einer Ingenieurin bzw. eines Ingenieurs oder einer Naturwissenschaftlerin 
bzw. eines Naturwissenschaftlers entsprechen. 3Einzelne Eignungsparameter sind: 
 

1.1 Fachkenntnisse (inkl. Erfolg) aus dem Erststudium auf dem Gebiet des Ingenieurwesens oder 
der Naturwissenschaften in Anlehnung an die ingenieur- und naturwissenschaftlichen 
Bachelorstudiengänge der Technischen Universität München, 
 

1.2 Kenntnisse wirtschaftlich-technischer Sachverhalte, 
 

1.3 Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeitsweise, 
 

1.4 Fachsprachenkompetenz in Englisch. 
 
 

2. Verfahren zur Prüfung der Eignung 
2.1 1Das Verfahren zur Prüfung der Eignung wird einmal jährlich durchgeführt. 2Die Satzung der 

Technischen Universität München über die Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und 
Exmatrikulation (ImmatS) vom 6. Februar 2023 in der jeweils geltenden Fassung, 
insbesondere § 6, findet auf das Verfahren zur Feststellung der Eignung Anwendung. 
 

2.2 1Die Anträge auf Durchführung des Eignungsverfahrens gemäß § 6 ImmatS sind zusammen 
mit den dort genannten Unterlagen, den unter Nr. 2.3 genannten Unterlagen und den 
Unterlagen gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 3 für das Wintersemester im Online-
Bewerbungsverfahren bis zum 31. Mai an die Technische Universität München zu stellen 
(Ausschlussfrist). 2Die Urkunde und das Zeugnis als Nachweis über das Bestehen des 
Bachelorstudiengangs müssen dem TUM Center for Study and Teaching - Bewerbung und 
Immatrikulation bis spätestens fünf Wochen nach Vorlesungsbeginn vorgelegt werden. 
3Andernfalls ist die Aufnahme des Masterstudiengangs gemäß § 36 dieser Satzung noch 
nicht möglich. 

 
2.3 Dem Antrag sind beizufügen: 

2.3.1 ein Transcript of Records mit Modulen im Umfang von mindestens 140 Credits; das 
Transcript of Records muss von der zuständigen Prüfungsbehörde oder dem zuständigen 
Studiensekretariat ausgestellt sein, 

2.3.2 eine aus dem Transcript of Records abgeleitete Curricularanalyse; diese ist im Rahmen des 
Online-Bewerbungsverfahrens durch die Bewerberinnen und Bewerber auszufüllen und in 
elektronischer Form in TUMonline hochzuladen, 

2.3.3 ein tabellarischer Lebenslauf, 
2.3.4 optional für Bewerberinnen und Bewerber, die nicht nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 verpflichtend 

einen GMAT-Score nachweisen müssen, einen Nachweis über einen GMAT-Score. 
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3. Kommission zum Eignungsverfahren, Auswahlkommissionen 

3.1 1Das Eignungsverfahren wird von der Kommission zum Eignungsverfahren und den 
Auswahlkommissionen durchgeführt. 2Der Kommission zum Eignungsverfahren obliegt die 
Vorbereitung des Verfahrens, dessen Organisation und die Sicherstellung eines 
strukturierten und standardisierten Verfahrens zur Feststellung der Eignung im Rahmen 
dieser Satzung; sie ist zuständig, soweit nicht durch diese Satzung oder Delegation eine 
andere Zuständigkeit festgelegt ist. 3Die Durchführung des Verfahrens gemäß Nr. 5 
vorbehaltlich Nr. 3.2 Satz 11 obliegt den Auswahlkommissionen. 

 
3.2 1Die Kommission zum Eignungsverfahren (Kommission) besteht aus fünf Mitgliedern. 2Diese 

werden durch die Dekanin oder den Dekan im Benehmen mit der Prodekanin oder dem 
Prodekan für Studium und Lehre (Vice Dean Academic and Student Affairs) aus dem Kreis 
der am Studiengang beteiligten prüfungsberechtigten Mitglieder der TUM School of 
Management bestellt. 3Mindestens drei der Kommissionsmitglieder müssen 
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer im Sinne des BayHIG sein. 4Die Fachschaft hat 
das Recht, eine studentische Vertreterin oder einen studentischen Vertreter zu benennen, 
die oder der in der Kommission beratend mitwirkt. 5Für jedes Mitglied der Kommission wird 
je eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter bestellt. 6Die Kommission wählt aus ihrer Mitte 
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. 7Für den Geschäftsgang gilt der Paragraph über die 
Verfahrensbestimmungen der Grundordnung der TUM in der jeweils geltenden Fassung. 8Die 
Amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr. 9Verlängerungen der Amtszeit und 
Wiederbestellungen sind möglich. 10Unaufschiebbare Eilentscheidungen kann die oder der 
Vorsitzende anstelle der Kommission zum Eignungsverfahren treffen; hiervon hat sie oder er 
der Kommission unverzüglich Kenntnis zu geben. 11Das School Office unterstützt die 
Kommission zum Eignungsverfahren und die Auswahlkommissionen; die Kommission zum 
Eignungsverfahren kann dem School Office die Aufgabe der formalen Zulassungsprüfung 
gemäß Nr. 4 sowie der Punktebewertung anhand vorher definierter Kriterien übertragen, bei 
denen kein Bewertungsspielraum besteht, insbesondere die Umrechnung der Note, die 
Feststellung der erreichten Gesamtpunktzahl, die Zusammenstellung der 
Auswahlkommissionen aus den von der Kommission bestellten Mitgliedern sowie die 
Zuordnung zu den Bewerberinnen und Bewerbern. 

 
3.3 1Die Auswahlkommissionen bestehen jeweils aus zwei Mitgliedern aus dem Kreis der nach 

Art. 85 Abs. 1 Satz 1 BayHIG in Verbindung mit der Hochschulprüferverordnung im 
Studiengang prüfungsberechtigten Mitglieder der TUM School of Management. 2Mindestens 
ein Mitglied muss Hochschullehrerin oder Hochschullehrer im Sinne des BayHIG sein. 3Die 
Tätigkeit als Mitglied der Kommission zum Eignungsverfahren kann neben der Tätigkeit als 
Mitglied der Auswahlkommission ausgeübt werden. 4Die Mitglieder werden von der 
Kommission zum Eignungsverfahren für ein Jahr bestellt; Nr. 3.2 Satz 9 gilt entsprechend. 
5Je Kriterium und Stufe können jeweils unterschiedliche Auswahlkommissionen eingesetzt 
werden. 

 
 
4. Zulassung zum Eignungsverfahren 

4.1 Die Durchführung des Eignungsverfahrens setzt voraus, dass die in Nr. 2.2 genannten 
Unterlagen form- und fristgerecht sowie vollständig vorliegen. 
 

4.2 1Wer die erforderlichen Voraussetzungen nach Nr. 4.1 erfüllt, wird im Eignungsverfahren 
gemäß Nr. 5 geprüft. 2Andernfalls ergeht ein mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung 
versehener Ablehnungsbescheid. 
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5. Durchführung des Eignungsverfahrens 

5.1 Erste Stufe des Eignungsverfahrens  
5.1.1 1Es wird anhand der gemäß Nr. 2.3 geforderten schriftlichen Bewerbungsunterlagen 

beurteilt, ob die Bewerberinnen und Bewerber die Eignung zum Studium gemäß Nr. 1 
besitzen (Erste Stufe der Durchführung des Eignungsverfahrens). 2Die eingereichten 
Unterlagen werden auf einer Skala von 0 bis 75 Punkten bewertet, wobei 0 das schlechteste 
und 75 das beste zu erzielende Ergebnis ist. 3Negative Punkte werden nicht vergeben. 
4Folgende Beurteilungskriterien gehen ein: 
a) Fachliche Qualifikation 

1Die curriculare Analyse der vorhandenen Fachkenntnisse erfolgt dabei nicht durch 
schematischen Abgleich der Module, sondern auf der Basis von Kompetenzen. 2Sie 
orientiert sich an den im Folgenden aufgelisteten elementaren Fächergruppen, die für 
Bachelorabsolventinnen und Bachelorabsolventen entweder eines 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs oder eines naturwissenschaftlichen 
Studiengangs berücksichtigt werden: 
Ingenieurwissenschaftliche Fächergruppen 
a) Fächergruppe Bachelor Maschinenwesen:  

Mathematik, Technische Mechanik, Maschinenzeichnen, Werkstoffkunde, 
Thermodynamik. 

b) Fächergruppe Bachelor Elektro- und Informationstechnik:  
Mathematik, Informatik, Digitaltechnik, Schaltungstechnik, Elektrizität und 
Magnetismus, Physik, Messsystem- und Sensortechnik, Signale, Werkstoffe der 
Elektrotechnik, Elektromagnetische Feldtheorie, Systeme, Elektronische 
Bauelemente, Computertechnik, Elektrische Energietechnik. 

c) Fächergruppe Bachelor Bauingenieur- und Vermessungswesen: 
Mathematik, Technische Mechanik, Hydromechanik, Bauprozessmanagement, 
Statik, Finite Elemente, Hydrologie, Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft, 
Vermessungskunde. 

d) Fächergruppe Bachelor Architektur:  
Entwerfen, Konstruktion, Statik und Festigkeitslehre, Baugeschichte, Darstellen und 
Gestalten, Konstruktives Entwerfen und Material, Bauklimatik und Haustechnik, 
Digitale Formfindung, Städtebauliches Entwerfen, Städtebau, Urbanistik, 
Bildnerisches Gestalten, Architektur und Designtheorie, Kunstgeschichte. 

e) Weitere ingenieurwissenschaftliche Fächergruppen: 
Für andere als die unter a) bis d) genannten ingenieurwissenschaftlichen 
Bachelorabschlüsse wird der Fächerkatalog des entsprechenden Studiengangs an 
der Technischen Universität München zugrunde gelegt. 

Naturwissenschaftliche Fächergruppen 
a) Fächergruppe Bachelor Informatik:  

Einführung in die Informatik, Technische Informatik, Diskrete Strukturen, Grundlagen 
der Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen, Datenbanken, 
Betriebssysteme und Systemsoftware, Analysis, Rechnernetze und Verteilte 
Systeme, Theoretische Informatik, Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie, 
Numerisches Programmieren, Systementwicklung. 
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b) Fächergruppe Bachelor Mathematik:  

Analysis, Lineare Algebra, Diskrete Mathematik, Numerik, 
Wahrscheinlichkeitstheorie, Mathematische Modellbildung, Programmiersprache. 

c) Fächergruppe Bachelor Games Engineering:  
Einführung in die Informatik für Games Engineering, Grundlagen der 
Programmierung, Einführung in die Informatik, Diskrete Strukturen, Games Engine 
Design, Einführung in die Softwaretechnik, Algorithmen und Datenstrukturen, 
Lineare Algebra, Interaktionsmethoden und -geräte, Aspekte der systemnahen 
Programmierung bei der Spieleentwicklung, Betriebssysteme und hardwarenahe 
Programmierung für Games, Analysis, Social Gaming, Rechnernetze und Verteilte 
Systeme, Theoretische Informatik, Numerisches Programmieren, Physikalische 
Grundlagen für Computerspiele, Datenbanken, Grundlagen der Künstlichen 
Intelligenz. 

d) Fächergruppe Bachelor Bioinformatik:  
Einführung in die Bioinformatik, Einführung in die Programmierung, Einführung in die 
Informatik, Grundlagen der Programmierung, Analysis, Diskrete Strukturen, 
Biologie, Chemie, Programmierung und Modellierung, Algorithmen und 
Datenstrukturen, Diskrete Strukturen, Lineare Algebra, Analysis, Biochemie, 
Molekularbiologie und Biochemie, Algorithmische Bioinformatik, Formale Sprachen 
und Komplexität, Theoretische Informatik, Stochastik, Diskrete 
Wahrscheinlichkeitstheorie, Genomorientierte Bioinformatik, Datenbanken, 
weiterführende Bioinformatik. 

e) Fächergruppe Bachelor Biologie:  
Mathematik, Anorganische Chemie, Biologie der Organismen, Zoologie, 
Zellbiologie, Genetik, Organische Chemie, Physikalische Chemie, Informatik, 
Statistik, Experimentalphysik, Mikrobiologie, Bioinformatik, Biochemie, Ökologie, 
Human- und Tierphysiologie, Botanik, Pflanzenphysiologie, Bioanalytik, Evolution 
und Biodiversität, Entwicklungsbiologie, Genomik und Gentechnik. 

f) Fächergruppe Bachelor Physik:  
Experimentalphysik, Lineare Algebra, Analysis, Theoretische Physik 
(Mechanik/Elektrodynamik/Quantenmechanik), Chemie. 

g) Fächergruppe Bachelor Chemie:  
Anorganische Experimentalchemie, Anorganisch-chemische Grundpraktika, 
Experimentalphysik, Prinzipien und Methoden der Chemie, Mathematische 
Methoden der Chemie, Biologie, Analytische Chemie, Aufbau und Struktur 
organischer Verbindungen, Chemische Thermodynamik und Kinetik, Chemie der 
Nichtmetalle, Präparatives anorganisch-chemisches Praktikum, Reaktivität 
organischer Verbindungen, Biochemie, Physikalisch-chemisches Praktikum zur 
Thermodynamik, Einführung in die Quantenmechanik, Strukturanalytische 
Techniken, Chemie der Metalle und anorganischer Festkörper, Organisch-
chemisches Praktikum, Molekülbau und statistische Thermodynamik, 
Spurenanalytische Techniken, Toxikologie. 
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h) Fächergruppe Bachelor Ernährungswissenschaften:  
Anorganische Experimentalchemie, Anorganische Chemie, Zellbiologie, 
Experimentalphysik, Physikalisches Praktikum, Mathematik, Biologie, Genetik, 
Humanphysiologie, Informatik, Organische Chemie, Grundlagen der 
Humanernährung, Lebensmittelwissenschaft, Biochemie, Physiologie, Morphologie, 
Mikrobiologie, Ernährungsphysiologie der Makro- und Mikronährstoffe, 
Lebensmittelmikrobiologie, Lebensmittelkunde, Immunologie, Experimentelle 
Ernährungsforschung, Ernährungsmedizin, Human-Sensorik, Biofunktionalität der 
Lebensmittel, Toxikologie, Pharmakologie und Klinische Studien, Regulation des 
Stoffwechsels, Biostatistik. 

i) Fächergruppe Bachelor Geowissenschaften: 
Mathematik, Experimentalphysik, Chemie, Biologie, Datenverarbeitung in den 
Geowissenschaften, Allgemeine Mineralogie, Paläontologie, Geologische Karten 
und Profile, Gesteine, Angewandte Geophysik. 

j) Fächergruppe Bachelor Biotechnologie: 
Anorganische Experimentalchemie, Biochemie, Software und Datenbanken, 
Biochemisches Grundpraktikum, Chemisches Grundpraktikum, Einführung in die 
Genetik, Mathematik, Physik, Pflanzenwissenschaft, Informatik, Mikrobiologie, 
Organische Chemie, Physiologie und funktionelle Anatomie, Proteinbiochemie, 
Bioinformatik/Genomik/Proteomik, BioAnorganische Chemie, Statistik, 
Physikalische Chemie, Biochemische Analytik, Biotechnologie, Immunologie, 
Zelluläre Biochemie, Bioverfahrenstechnik, Molekularbiologie der Pflanzen, 
Molekulare Bakteriengenetik, Molekulare Pflanzenzüchtung, Molekulargenetik und 
Regulationsphysiologie der Tiere, Proteine: Struktur, Funktion und Engineering, 
Metabolic Engineering und Naturstoffproduktion, Pharmakologie und Toxikologie. 

k) Fächergruppe Bachelor Wissenschaftliche Grundlagen des Sports: 
Sportwissenschaftliche Basiskompetenzen (Einführung in sportwissenschaftliches 
Arbeiten, Grundlagen der sportwissenschaftlichen Wissenschaftstheorie, 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen), Anatomische Grundlagen für 
Sport- und Gesundheitswissenschaft (Funktionelle Anatomie des menschlichen 
Bewegungsapparates, Anatomie der inneren Organe), Biologische/physiologische 
Grundlagen (Biochemie, Physiologie), Anatomische Grundlagen für Sport- und 
Gesundheitswissenschaft, Bewegungswissenschaften (Grundlagen der 
Bewegungswissenschaft, Grundlagen der Biomechanik), Methodologie 
(Versuchsplanung und deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie und 
Inferenzstatistik, Experimentelles Arbeiten), Biologische/physiologische 
Kompetenzen im Sport (Neuroanatomie/-physiologie, Leistungs-/Arbeitsphysiologie, 
Ernährungs- und Flüssigkeitshaushalt, Dopingprävention), 
Gesundheitswissenschaft, Grundlagen der Sportmedizin, Einführung in die 
Traumatologie, Trainingswissenschaftliche Kompetenz, Psychologische 
Kompetenzen (Grundlagen der Psychoregulation, Motivations- und 
Emotionspsychologie), Sportpädagogische-/didaktische Kompetenzen, 
Angewandte Anatomie, Biomechanische Kompetenz, Sportdiagnostische 
Basiskompetenz, Sportwissenschaftliche Methodenkompetenz, Sporttechnologie. 

l) Fächergruppe Bachelor Medizin: 
Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, 
Augenheilkunde, Chirurgie, Dermatologie, Venerologie, Frauenheilkunde, 
Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Humangenetik, Hygiene, Mikrobiologie, 
Virologie, Innere Medizin, Kinderheilkunde, Klinische Chemie, 
Laboratoriumsdiagnostik, Neurologie, Orthopädie, Pathologie, Pharmakologie, 
Toxikologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie, Rechtsmedizin, Urologie. 
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3Wenn festgestellt wurde, dass keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse) bestehen, werden maximal 50 Punkte 
vergeben. 4Ist dieser Wert nicht ganzzahlig, so wird dieser auf die nächstgrößere Zahl 
aufgerundet. 5Fehlende Kompetenzen werden entsprechend den Credits der 
zugeordneten Module des entsprechenden Bachelorstudiengangs der Technischen 
Universität München abgezogen. 6Ist gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 3 ein GMAT-Score 
vorzulegen, wird bei entsprechendem erfolgreichem Nachweis davon ausgegangen, 
dass hinsichtlich der im Erstabschluss nachgewiesenen Kompetenzen keine 
wesentlichen Unterschiede bezüglich des Niveaus gegenüber den unter Nr. 5.1.1 a) 
Satz 2 genannten Referenzstudiengängen vorliegen und die curriculare Analyse 
entsprechend den o. g. Kriterien durchgeführt wird. 

b) Note 
1Für jede Zehntelnote, die der über Prüfungsleistungen im Umfang von 140 Credits 
errechnete Schnitt besser als 2,5 ist, wird ein Punkt vergeben. 2Die Maximalpunktzahl 
beträgt 15.  3Negative Punkte werden nicht vergeben. 4Bei ausländischen Abschlüssen 
oder wenn das Notensystem nicht mit dem der TUM übereinstimmt, wird die über die 
bayerische Formel umgerechnete Note herangezogen. 5Liegt zum Zeitpunkt der 
Bewerbung ein Abschlusszeugnis mit mehr als 140 Credits vor, erfolgt die Beurteilung 
auf der Grundlage der am besten benoteten Module im Umfang von 140 Credits. 6Es 
obliegt den Bewerberinnen und Bewerbern diese im Rahmen des Antrags aufzulisten 
sowie die Richtigkeit der gemachten Angaben schriftlich zu versichern. 7Insoweit dies 
erfolgt, wird der Schnitt aus den besten benoteten Modulprüfungen im Umfang von 
140 Credits errechnet. 8Der Schnitt wird als gewichtetes Notenmittel der Module 
errechnet. 9Die Notengewichte der einzelnen Module entsprechen den zugeordneten 
Credits. 10Fehlen diese Angaben wird die von der Bewerberin oder dem Bewerber 
vorgelegte Gesamtdurchschnittsnote herangezogen. 

 
 

 
c) GMAT-Score  

Der GMAT-Score wird auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten nach folgenden Kriterien  
bewertet: 

 
GMAT 

Certificate 
percentile 
ranking %  

≤61 
bis 
71 

von 
72 
bis 
74 

von 
75 
bis 
77 

von 
78 
bis 
79 

von 
80 
bis 
81 

von 
82 
bis 
84 

von 
85 
bis 
86 

von 
87 
bis 
88 

von 
89 
bis 
90 

91 
bis 
92 

≥ 
93 

Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.1.2 Die Punktzahl der ersten Stufe ergibt sich aus der Summe der Einzelbewertungen, wobei 
auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird. 

5.1.3 Wer mindestens 62 Punkte erreicht hat, hat das Eignungsverfahren bestanden. 
5.1.4 Wer weniger als 50 Punkte erreicht hat, hat das Eignungsverfahren nicht bestanden. 

 
  

Note 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 ≥2,5  
Punkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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5.2 Zweite Stufe des Eignungsverfahrens 

 
Online-Test 

5.2.1 1Die übrigen Bewerberinnen und Bewerber werden zu einem Online-Test 
(Leistungserhebung online in textlicher und anonymisierter Form) eingeladen. 2Im Rahmen 
der zweiten Stufe des Eignungsverfahrens wird die im Erststudium erworbene Qualifikation 
und das Ergebnis des Online-Tests bewertet, wobei die im Erststudium erworbene 
Qualifikation mindestens gleichrangig zu berücksichtigen ist. 

5.2.2 1Der Termin für den Online-Test wird mindestens eine Woche vorher durch die Kommission 
bekannt gegeben. 2Das Zeitfenster für den durchzuführenden Online-Test muss vor Ablauf 
der Bewerbungsfrist festgelegt sein. 3Der festgesetzte Termin des Online-Tests ist 
einzuhalten. 4Die Leistungserhebung findet nur einmal pro Bewerbungsphase statt. 5Wer 
aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen an der Teilnahme am Online-Test 
verhindert ist, kann auf begründeten Antrag an dem festzusetzenden Nachtermin 
teilnehmen; dieser findet in der Regel bis spätestens zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn 
statt. 

5.2.3 1Die Leistungserhebung online in textlicher Form dauert 60 Minuten und umfasst ca. 40 bis 
50 Fragen. 2Die Aufgaben werden auf Englisch gestellt. 3Der Online-Test soll zeigen, ob die 
Bewerberin oder der Bewerber erwarten lässt, das Ziel des Studiengangs auf 
wissenschaftlicher Grundlage selbstständig und verantwortungsbewusst zu erreichen und 
ob sie oder er über den fachspezifischen Wissensstand verfügt, der den Grundlagen des 
einschlägigen Bachelorstudiengangs entspricht, so dass ein erfolgreicher Studienabschluss 
zu erwarten ist. 4Der Inhalt des Online-Tests erstreckt sich mit ungefähr der angegebenen 
Verteilung auf folgende Themenbereiche:  

 1. Grundlagen: Mathematik (25%), 
 2. Logik (25%), 
 3. Problemlösung / Analyse Fragen (25%), 
 4. Freigeschriebener Text zu einer Fragestellung im Kontext von Wirtschaft und Technik 

(25%). 
 5Fachwissenschaftliche Kenntnisse, die erst in dem Masterstudiengang Management am 

Campus Heilbronn vermittelt werden sollen, entscheiden nicht. 6In dem Online-Test müssen 
die Bewerberinnen und Bewerber zeigen, dass sie für den Studiengang geeignet sind. 7Der 
Online-Test erfordert sowohl das Auswählen aus vorgegebenen Mehrfachantworten, von 
denen jeweils nur eine korrekt ist, als auch die Beantwortung von Freitextaufgaben. 8Die 
Auswahl der Fragen erfolgt durch die zwei Auswahlkommissionsmitglieder, welche auch 
nach Auswertung der Ergebnisse über etwaige Ausschlüsse einzelner Fragen entscheiden; 
mindestens ein Auswahlkommissionsmitglied muss Hochschullehrerin oder 
Hochschullehrer im Sinne des BayHIG sein. 9Je korrekt gewählter Mehrfachantwort wird die 
in dem Online-Test für die jeweilige Frage genannte Anzahl an Punkten vergeben. 10Die 
Freitextaufgaben werden durch die beiden Auswahlkommissionsmitglieder unabhängig 
bewertet; die Punktzahl ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, 
wobei auf ganze Punktzahlen aufgerundet wird. 11Die bei der Leistungserhebung maximal 
erreichbare Punktzahl beträgt 40. 

5.2.4 1Die Gesamtpunktzahl der zweiten Stufe ergibt sich als Summe der Punkte aus Nr. 5.2.3 
sowie der Punkte aus Nr. 5.1.1 a) (fachliche Qualifikation) und Nr. 5.1.1 b) (Note). 2Wer  
80 oder mehr Punkte erreicht hat, hat das Eignungsverfahren bestanden. 3Bewerberinnen 
und Bewerber mit einer Gesamtpunktzahl von weniger als 80 Punkten haben das 
Eignungsverfahren nicht bestanden. 
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5.3 Feststellung und Bekanntgabe des Ergebnisses 

1Das Ergebnis des Eignungsverfahrens wird anhand der erreichten Punktzahl festgestellt und 
durch einen Bescheid bekannt gegeben. 2Ablehnungsbescheide sind zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

5.4 Die festgestellte Eignung gilt bei allen Folgebewerbungen für diesen Studiengang. 
 
 
6. Dokumentation 

1Der Ablauf des Eignungsverfahrens ist zu dokumentieren, insbesondere müssen aus der 
Dokumentation die Namen der an der Entscheidung beteiligten Personen, die Namen der 
Bewerberinnen und Bewerber, die Beurteilung der ersten und zweiten Stufe sowie das 
Gesamtergebnis ersichtlich sein. 2Über den Online-Test ist ein Protokoll anzufertigen, aus dem 
der äußere Ablauf ersichtlich ist (Tag, Ort, Beginn und Ende des Online-Tests, die Namen der 
anwesenden Personen und der Bewerberinnen und Bewerber sowie eventuelle besondere 
Vorkommnisse). 

 
 

7. Wiederholung 
Wer das Eignungsverfahren nicht bestanden hat, kann sich einmal erneut zum 
Eignungsverfahren anmelden. 

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Technischen Universität München vom 
26. März 2025 sowie der Genehmigung durch den Präsidenten der Technischen Universität München vom 
9. April 2025. 
 
München, 9. April 2025 
Technische Universität München 
 
gez. 
Thomas F. Hofmann 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde am 9. April 2025 digital auf der Internetseite „https://www.tum.de/satzungen“ amtlich 
veröffentlicht. Zudem ist die Einsichtnahme zu den Dienstzeiten in den Räumlichkeiten des TUM Center for 
Study and Teaching - Recht, Arcisstraße 21, 80333 München, Raum 0561 gewährleistet. Der Tag der 
Bekanntmachung ist daher der 9. April 2025. 
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